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Gemeinde Obersulm 
Landkreis Heilbronn 

 
Friedhofsatzung 

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 
vom 10. Mai 2005 

 
Anlage zur Friedhofsatzung 

 
- Gebührenverzeichnis - 

vom 10. Mai 2005 
 

 
Nr. Amtshandlung/Gebührentatbestand Gebühr/EUR
  ab 20.05.2005
  
1. Verwaltungsgebühren
  
 1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines 

Grabmals 
30,00 €

  
 1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 
 1.2.1 Einzelfall 30,00 €
 1.2.2 Befristete Zulassung (3 Jahre) 150,00 €
  
 1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege von 15,00 € bis 30,00 €
  
 1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit von 15,00 € bis 30,00 €
  
 1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen von 15,00 € bis 30,00 €
  
  
2. Benutzungsgebühren
  
 2.1 Bestattung 
  
 2.1.1 von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren 750,00 €
  
 2.1.2 von Personen unter 6 Jahren sowie von Tot- und 

Fehlgeburten 
500,00 €

  
 2.1.3 Zuschlag für Herstellung eines Tiefgrabes (§ 12 Abs. 4) 60,00 €
  
 2.1.4 Zuschlag zu 2.11 - 2.13 für Bestattungen an Sonn- und 

Feiertagen von je 
30 %

  
 

 2.2 Beisetzung von Aschen 
  
 2.2.1 Urnengrab  440,00 EUR
  
 2.2.2 Zuschlag zu 2.21 für Beisetzungen an Sonn- und 

Feiertagen von je 
30 %
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Nr. Amtshandlung/Gebührentatbestand Gebühr/EUR
  ab 20.05.2005
  
  
 2.3 Überlassung eines Reihengrabes 
 2.3.1.1 Kindergrab (bis 6 Jahre) 250,00 EUR
 2.3.1.2 mit Grabzwischenweg 375,00 EUR
  
 2.3.2.1 für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren 600,00 EUR
 2.3.2.2 mit Grabzwischenweg 775,00 EUR
  
 2.4 Überlassung eines Urnengrabes 
  
 2.4.1.1 Urnenreihengrab 300,00 EUR
 2.4.1.2 mit Grabzwischenweg 425,00 EUR
  
 2.4.2 Urnengrab im anonymen Gräberfeld 94,00 EUR
  
 2.5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten 
  
 2.5.1.1 Einzelgrabfläche bei einfacher Tiefe 900,00 EUR
 2.5.1.2 mit Grabzwischenweg 1.074,00 EUR
  
 2.5.2.1 Einzelgrabfläche als Tiefgrab  1.350,00 EUR
 2.5.2.2 mit Grabzwischenweg 1.524,00 EUR
  
 2.5.3.1 Familienwahlgrab bei einfacher Tiefe je Grabstelle 840,00 EUR
 2.5.3.2 mit Grabzwischenweg 969,00 EUR
  
 2.5.4.1 Familienwahlgrab als Tiefgrab je Grabstelle 1.200,00 EUR
 2.5.4.2 mit Grabzwischenweg 1.329,00 EUR
  
 2.5.5.1 Urnenwahlgrab, je Einzelgrabfläche 600,00 EUR
 2.5.5.2 mit Grabzwischenweg 732,00 EUR
  
  
 2.6 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts 
  
 2.6.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode wie Nr. 2.5.1.1 bis 

2.5.5.2 
  
 2.6.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach 

dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten 
Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet. 

  
 
 

 Die Bestattung anderer Verstorbener i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 3 
(Auswärtigenzuschlag) zu Nr. 2.3 bis 2.6 von je 

50 %

  
  
 2.8 Ausgewiesene Urnenabteilungen 
 Die ermäßigten Gebühren für Urnengräber (Nr. 2.4.1, 2.4.2 und 

2.5.5) werden dann erhoben, wenn die Urnen in besonders dafür 
ausgewiesenen Abteilungen beigesetzt werden. 
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 2.9 entfällt 
  
 2.10 Aussegnungshalle 

Als Aussegnungshallen gelten die geschlossenen oder offenen 
baulichen Einrichtungen mit den Aufbahrungszellen. 

 2.10.1 Benutzung der Aussegnungshalle (Benutzung 
Aufbahrungszelle und Trauerfeier) 

 2.10.1.1 Grundgebühr für Benutzung  195,00 EUR
 2.10.1.2 Gebühr für jeden weiteren angefangenen Tag 65,00 EUR
 2.10.2 Benutzung der Aussegnungshalle (nur Benutzung 

Aufbahrungszelle) 
 2.10.2.1 Grundgebühr für Benutzung am 1. Tag 97,50 EUR
 2.10.2.2 Gebühr für jeden weiteren angefangenen Tag 65,00 EUR
  
  
  
 2.11 Kühlvitrine 
 2.11 Zuschlag für die Benutzung einer Kühlvitrine 
 2.11.1 Grundgebühr für Benutzung am 1. Tag 40,00 EUR
 2.11.2 Gebühr für jeden weiteren angefangenen Tag 20,00 EUR
  
  
  
  
 2.12 Sonstige Leistungen 
  
 2.12.1 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, 

Gebeinen 
 je Hilfskraft und angefanger halber Stunde 20,35 EUR
 2.12.2 Zuschlag zu Nr. 2.121 in besonders erschwerten Fällen 

von je 
50 %

  
 2.12.3 Umbetten einer Urne, je angefangene halbe Stunde 20,35 EUR
 2.12.4 Bei Erbringung der Leistungen nach Ziff. 2.12.1  - 2.12.3 

durch einen Unternnehmer wird die Gebühr in Höhe der 
Unternehmerrechnung festgesetzt.  

 
Ausgefertigt 
Obersulm, den 11. Mai 2005 
(gez.) Murso, Bürgermeister 
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